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Business is business!

Die Swissair hat ansprechende
Prospekte für Gesellschaftsreisen nach
Aegypten herausgegeben. Aus diesen gehf
hervor, dafj nichtjüdische Schweizer das
ägyptische Visum in achf Tagen erhal¬

ten, Schweizer jüdischen Glaubens
dagegen erst nach etwa einem Monat,
weil die Gesuche dieser erst nach Kairo
geleitet werden. Die Einstellung Aegyptens,

das so gern behauptet, eine
«Demokratie» zu sein, steht hier nicht zur

Diskussion. Wohl aber, dafj die Swissair

um des Geschäftes willen eine solche
Verfügung bereitwillig und selbstverständlich

akzeptiert, obwohl dadurch
die Bundesverfassung, die zweierlei
Bürger nicht kennt, verletzt wird. Pietje
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